
43. Deutscher Verkehrsgerichtstag

26. – 28. 01. 2005 in Goslar

Empehlungen des Arbeitskreises III:

“Der Abfindungsvergleich beim Personenschaden“

1. Der Arbeitskreis hält eine Änderung des § 843 Abs. 3 BGB nicht für erforderlich.

2. Beim Abfindungsvergleich bleibt es grundsätzlich der Vereinbarung der Parteien

überlassen, mit welchen Rechenparametern der Kapitalbetrag errechnet wird.

3. Der Abfindungsvergleich betrifft regelmäßig alle zu erwartenden Ansprüche des

Geschädigten auf Ersatz materiellen und immateriellen Schadens.

a) Sollen bestimmte Ansprüche nicht vom Vergleich erfasst sein, sondern einer

späteren Regelung vorbehalten bleiben, müssen sie so genau wie möglich

bezeichnet werden.

b) Im Hinblick auf die kurze Verjährung empfiehlt es sich, eine Verlängerung der

Verjährungsfrist für die vorbehaltenen Ansprüche ausdrücklich zu vereinbaren.

c) In den Abfindungsvergleich sollte ein Vorbehalt hinsichtlich des gesetzlichen

Anspruchsübergangs auf Dritte aufgenommen werden.

4. Der Anwalt des Geschädigten hat seinen Mandanten vor Abschluss des

Vergleichs über den Inhalt sowie über die Vor- und Nachteile des vorgesehenen

Abfindungsvergleichs und über die alternative Rentenzahlung aufzuklären.


